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I. Einleitung und Rechtsgrundlagen

Anlass für den vorliegenden Artenschutzbeitrag ist die Aufstellung des Bebauungsplanes „Schuppengebiet

Schaltern“ in Täbingen, einem Teilort der Stadt Rosenfeld im Zollernalbkreis. 

Durch die Planaufstellung könnten Eingriffe vorbereitet werden, die auch zu Störungen oder Verlusten von

geschützten Arten nach § 7 Abs. 2 BNatSchG oder deren Lebensstätten führen können. Die Überprüfung er -

folgt anhand des vorliegenden artenschutzrechtlichen Fachbeitrages.

Nachdem mit der Neufassung des Bundesna-

turschutzgesetzes  (BNatSchG)  vom Dezem-

ber 2007 das deutsche Artenschutzrecht  an

die europäischen Vorgaben angepasst wurde,

müssen  bei  allen  genehmigungspflichtigen

Planungsverfahren  und  bei  Zulassungsver-

fahren nunmehr die Artenschutzbelange ent-

sprechend den europäischen Bestimmungen

durch eine artenschutzrechtliche Prüfung be-

rücksichtigt werden.
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Abb. 1: Übersichtskarte mit der Lage des Plangebietes (schwarz gestrichelt).

Abb. 2: Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes (schwarz 
gestrichelt).
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1. Untersuchungszeitraum und Methode

Die artenschutzrechtlich relevanten Untersuchungen erfolgten von 19.06. bis 02.08.2018. Im Rahmen von

Übersichtsbegehungen wurde das angetroffene Inventar an biotischen und abiotischen Strukturen auf eine

mögliche Nutzung durch artenschutzrechtlich indizierte Spezies untersucht und die angetroffenen relevanten

Arten dokumentiert. Innerhalb der Gehölzbestände und der Grünlandfläche als Haupteinheiten wurden Klein-

strukturen definiert, die als Habitate für Arten der Anhänge II und / oder IV der FFH-Richtlinie, für europäi-

sche Vogel- und Fledermausarten sowie für die nach dem Bundesnaturschutzgesetz besonders oder streng

geschützten Arten geeignet sein könnten. So wurden auch sämtliche Strukturen nach vorjährigen Neststand-

orten, nach Bruthöhlen, nach Rupfplätzen etc. abgesucht.

Im Vordergrund der Ermittlung von potenziellen Arten stand auch die Selektion des Zielartenkonzeptes des

Landes Baden-Württemberg (ZAK). Diese erfolgt durch die Eingabe der kleinsten im Portal des ZAK vorge-

gebenen Raumschaft in Verknüpfung mit den Angaben der im Gebiet vorkommenden Habitatstrukturen. Im

Ergebnis lieferte das ZAK die zu berücksichtigenden Zielarten.

Außer 14 europäischen Vogel- und 17 Fledermausarten standen nach der Auswertung des ZAK zunächst bei

den Säugetieren die Haselmaus (Muscardinus avellanarius), bei den Reptilien die Zauneidechse (Lacerta

agilis), bei den Schmetterlingen der Dunkle Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Maculinea nausithous) und der

Große Feuerfalter (Lycaena dispar) sowie bei den xylobionten Käfern der Eremit (Osmoderma eremita) im

Vordergrund. 

Die detaillierte Erfassungsmethode sowie die Ergebnisse der Kartierung sind in den jeweiligen nachfolgen-

den Kapiteln zu den einzelnen Artengruppen vermerkt.

Tab. 1: Begehungstermine im Untersuchungsgebiet

Nr. Datum Bearbeiter Uhrzeit Wetter Thema

(1) 19.06.2018 A. Kohnle 16:05 – 17:35 Uhr 25 °C, sonnig, schwacher Wind Übersichtsbegehung

(2) 09.07.2018 A. Kohnle 07:40 – 08:00 Uhr 12,5 °C, sonnig, schwacher Wind Übersichtsbegehung

(3) 26.07.2018 A. Kohnle 08:30 – 09:30 Uhr 17 °C, sonnig, windstill Übersichtsbegehung, S

(4) 02.08.2018 A. Kohnle 10:45 – 11:15 Uhr 24 °C, sonnig, schwacher Wind S

(5) 02.08.2018 A. Kohnle 22:35 – 23:00 Uhr 21 °C, klar, windstill F, V

Erläuterungen der Abkürzungen und Codierungen

Übersichtsbegehung: Erfassung sämtlicher artenschutzrechtlich relevanter Strukturen, Tier- und Pflanzenarten

F: Fledermäuse S: Schmetterlinge V: Vögel

Ergänzend zu den eigenen Erhebungen wird das landesweite Zielartenkonzept (ZAK) für Rosenfeld darge-

stellt und bei der Ergebnisfindung mit diskutiert. Als zutreffende Habitatstrukturen wurden ausgewählt:

D2.2.1 Grünland frisch und (mäßig) nährstoffreich (typische Glatthaferwiesen und verwandte Ty-

pen),

•  D3.2 Streuobstwiesen frisch und (mäßig) nährstoffreich (typische Glatthaferwiesen und verwandte

Typen),

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag Seite 2
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• F1 Außenfassaden, Keller, Dächer, Schornsteine, Dachböden, Ställe, Hohlräume, Fensterläden

oder Spalten im Bauwerk mit Zugänglichkeit für Tierarten von außen; ohne dauerhaft vom Menschen

bewohnte Räume.

Im Zielartenkonzept für diese Auswahl sind 36 Tierarten aus 5 Artengruppen aufgeführt. Die zu berücksichti-

genden Arten nach dem Zielartenkonzept des Landes Baden-Württemberg (ZAK) sind in Tabelle 14 im An-

hang dieses Gutachtens dargestellt.

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag Seite 3
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2. Rechtsgrundlagen

Die rechtliche Grundlage für den vorliegenden Artenschutzbeitrag bildet der artenschutzrechtliche Verbotstat-

bestand des § 44 Abs. 1 BNatSchG der folgendermaßen gefasst ist:

"Es ist verboten,

• wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten, nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre

Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,

• wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Auf-

zucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn

sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert,

• Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten der Natur zu entnehmen,

zu beschädigen oder zu zerstören,

• wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen,

sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören."

Die Verbote nach § 44 Abs. 1 BNatSchG werden um den Absatz 5 ergänzt, mit dem bestehende und von

der Europäischen Kommission anerkannte Spielräume bei der Auslegung der artenschutzrechtlichen Vor-

schriften der FFH-Richtlinie genutzt und rechtlich abgesichert werden sollen, um akzeptable und im Vollzug

praktikable Ergebnisse bei der Anwendung der Verbotsbestimmungen des Absatzes 1 zu erzielen. Danach

gelten für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft sowie für Vorhaben im Sinne des

§ 18 Absatz 2 Satz 1, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zulässig sind, folgende Bestimmun-

gen:

1. Sind in Anhang IVa der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten oder europäische Vogelarten betroffen, liegt ein

Verstoß gegen das Verbot des Absatzes 1 Nr. 1 (Schädigungsverbot) nicht vor,  wenn die Beeinträchtigung durch

den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs- und Verletzungsrisiko für Exemplare der betroffenen Arten nicht signi -

fikant erhöht und diese Beeinträchtigung bei Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten Schutzmaßnahmen

nicht vermieden werden kann. Weiterhin liegt ein Verstoß gegen das Verbot des Absatzes 1 Nr. 3 (Störungsverbot)

nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ru-

hestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt bleibt. Die ökologische Funktion kann vorab durch vorge-

zogene Ausgleichsmaßnahmen (so genannte CEF-Maßnahmen) gesichert werden. Entsprechendes gilt für Stand-

orte wild lebender Pflanzen der in Anhang IVb der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten Arten. 

2. Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur Durchführung eines Eingriffs oder Vor-

habens ein Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz- / Vermarktungsverbote nicht vor. Die artenschutzrechtlichen Verbote

bei nach § 15 zulässigen Eingriffen in Natur und Landschaft sowie nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zu-

lässigen Vorhaben im Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1 gelten somit nur für die in Anhang IV der FFH-RL aufgeführ-

ten Tier- und Pflanzenarten sowie europäischen Vogelarten.

Bei den nur nach nationalem Recht geschützten Arten ist durch die Änderung des NatSchG eine Vereinfa-

chung der Regelungen eingetreten. Eine artenschutzrechtliche Prüfung nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist für

diese Arten nicht erforderlich. Die Artenschutzbelange müssen insoweit im Rahmen der naturschutzrechtli-

chen Eingriffsregelung (Schutzgut Tiere und Pflanzen) über die Stufenfolge von Vermeidung, Minimierung

und funktionsbezogener Ausgleich behandelt werden. Werden Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m.

Abs. 5 BNatSchG bezüglich der gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten erfüllt, müssen die Ausnahmevor-

aussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG erfüllt sein.

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag Seite 4
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II. Beschreibung der vom Vorhaben betroffenen Biotop- und Habitatstrukturen

1. Lage des Untersuchungsgebietes

Das Untersuchungsgebiet liegt auf etwa 645 m ü. NHN am südwestlichen Ortsrand des Rosenfelder Ortstei -

les Täbingen. Im Norden grenzt es an die K7132 nach Gösslingen, im Osten an einen Wirtschaftsweg, sowie

im Süden und Westen an Grünlandflächen.

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag Seite 5

Abb. 3: Ausschnitt aus der topografischen Karte (Geobasisdaten © Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-

Württemberg, www.lgl-bw.de, Az.: 2851.9-1/19).

Abb. 4: Überblick über das Plangebiet aus westlicher Richtung.
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2. Nutzung des Untersuchungsgebietes

Das Untersuchungsgebiet wird größtenteils als Wiese sowie als Streuobstwiese genutzt. In Nord-Süd-Rich-

tung wird es von einem Grasweg durchzogen. Bei knapp der Hälfte des Grünlandbestandes handelt es sich

um eine FFH-Mähwiese (Abb. 5). Die bei der LUBW hinterlegte Artenliste ist in Tabelle  2 einzusehen. Der

Kartierer hat folgende Beschreibung verfasst (Quelle: LUBW Online-Kartendienst): 

„Mäßig artenreiche heterogen ausgebildete  Glattha-

fer-Wiese wechselfrischer Standorte auf ebener Flä-

che, im nördlichen Fünftel in typische Glatthafer-Wie-

se übergehend. Die Wiese ist hoch- bis niedrigwüch-

sig. Die Obergrasschicht ist licht, die Schicht der mit-

telhohen Gräser und der Kräuter mäßig dicht. Im Grä-

ser-Kräuter-Verhältnis  überwiegen  die  Kräuter.  Der

südliche Teil der Wiese ist meist sehr artenarm. Hier

kommen vor allem der naturschutzfachlich bedeutsa-

me Große Wiesenknopf (Sanguisorba officinalis) teils

in Deckungen bis zu 30%, und das Gemeine Ruch-

gras (Anthoxanthum odoratum)  vor.  Auf  dem nördli-

chen Fünftel der Fläche sind Gewöhnlicher Hornklee

(Lotus corniculatus), Orientalischer Wiesenbocksbart

(Tragopogon  orientalis)  und  Zottiger  Klappertopf

(Rhinanthus alectorolophus)  stark  vertreten.  Insbesondere im Süden der  Fläche kommen immer wieder

nährstoffreichere Bereiche, mit erhöhtem Aufkommen des Wiesen-Fuchschwanzes (Alopecurus pratensis),

vor. Hier sind auch die Fettwiesenarten Scharfer Hahnenfuß (Ranunculus acris) und Sauerampfer (Rumex

acetosa) sehr häufig. Laut Besitzer wurde die Wiese bis 2013 als Herbstweide genutzt, seit 2014 wird sie nur

noch gemäht‟. 

Tab. 2: Artenliste aus der FFH-Mähwiese (Quelle: LUBW Online-Kartendienst) (Magerarten fett, Störzeiger [fett])

Wiss. Bezeichnung Deutscher Name Wiss. Bezeichnung Deutscher Name

Achillea millefolium Wiesen-Schafgarbe Persicaria bistorta Wiesen-Knöterich

Alopecurus pratensis (1a) Wiesen-Fuchsschwanz Plantago lanceolata Spitz-Wegerich

Anthoxanthum odoratum Gewöhnliches Ruchgras Poa pratensis Echtes Wiesen-Rispengras

Bellis perennis [1c] Gänseblümchen Ranunculus acris Scharfer Hahnenfuß

Bromus hordeaceus (1c) Weiche Trespe Rhinanthus alectoroloph. Zottiger Klappertopf

Cerastium holosteoides Armhaariges Hornkraut Rumex acetosa Wiesen-Sauerampfer

Galium album Weißes Wiesenlabkraut Sanguisorba officinalis Großer Wiesenknopf

Geranium pratense Wiesen-Storchschnabel Taraxacum sect. Rud. (1a) Wiesen-Löwenzahn

Holcus lanatus Wolliges Honiggras Tragopogon orientalis Orient. Wiesenbocksbart

Knautia arvensis Acker-Witwenblume Trifolium pratense Rot-Klee

Lathyrus pratensis Wiesen-Platterbse Trisetum flavescens Gewöhnlicher Goldhafer

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag Seite 6

Abb. 5: FFH-Mähwiese (gelb hinterlegt) im 
Gletugnsbereich (schwarz gestrichelt).
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Tab. 2: Artenliste aus der FFH-Mähwiese (Quelle: LUBW Online-Kartendienst) (Magerarten fett, Störzeiger [fett])

Wiss. Bezeichnung Deutscher Name Wiss. Bezeichnung Deutscher Name

Lolium perenne 1a, d Ausdauernder Lolch Vicia sepium Zaun-Wicke

Lotus corniculatus Gewöhnlicher Hornklee

Erläuterungen der Abkürzungen und Codierungen

Kategorie der Lebensraum abbauenden Art

1a: Stickstoffzeiger 1b: Brachezeiger 1c: Beweidungs-, Störzeiger 1d: Einsaatarten

Der Grünlandbestand westlich des Grasweges sowie im Süden des Plangebietes ist als Fettwiese zu bewer-

ten. Sie besitzt ein durchschnittliches Artenspektrum, welches durch eine Schnellaufnahme (10 min. auf ca.

25 m²) ermittelt wurde (Tab. 3). Auch hier sind Magerkeitszeiger wie Großer Wiesenknopf (Sanguisorba offi-

cinalis), Acker-Witwenblume (Knautia arvense) und Hornklee (Lotus corniculatus) vertreten, allerdings in ge-

ringen Mengenanteilen von insg. unter 10 %. Demgegenüber ist der Anteil von Störzeigern groß (Löwen-

zahn, ca. 15 %).

Tab. 3: Schnellaufnahme aus der Fettwiese (ca. 5 x 5 m) (Magerarten fett, Störzeiger [fett])

Wiss. Bezeichnung Deutscher Name E Wiss. Bezeichnung Deutscher Name E

Achillea millefolium Wiesen-Schafgarbe 1 Phleum pratensis 1a, d Wiesen-Lieschgras +

Arrhenaterum elatius Glatthafer 2b Plantago lanceolata Spitz-Wegerich 1

Cirsium oleraceum Kohl-Distel + Ranunculus acris Scharfer Hahnenfuß 1

Galium mollugo agg. Artengr. Wiesen-Labkraut 1 Sanguisorba officinalis Großer Wiesenknopf 1

Geranium pratense Wiesen-Storchschnabel 1 Taraxacum sect. Rud. (1a) Wiesen-Löwenzahn 2a

Holcus lanatus Wolliges Honiggras 1 Trifolium pratense Rot-Klee 1

Knautia arvensis Acker-Witwenblume 1 Trifolium repens Kriech-Klee 1

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag Seite 7

Abb.  6: Blick in den von Sanguisorba officinalis dominierten Bestand in der FFH-Mähwiese.
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Tab. 3: Schnellaufnahme aus der Fettwiese (ca. 5 x 5 m) (Magerarten fett, Störzeiger [fett])

Wiss. Bezeichnung Deutscher Name E Wiss. Bezeichnung Deutscher Name E

Lathyrus pratensis Wiesen-Platterbse 1 Trisetum flavescens Goldhafer 2b

Lotus corniculatus Gewöhnlicher Hornklee 1 Vicia sepium Zaun-Wicke +

Erläuterungen der Abkürzungen und Codierungen

Artmächtigkeit nach der Braun-Blanquet-Skala (kombinierte Abundanz- / Dominanz-Skala)

Symbol Individuenzahl Deckung Symbol Individuenzahl Deckung

+ wenige (2 bis 5 Exemplare) (bis 1 %) 2a (beliebig) 5 bis 15 %

1 viele (6 bis 50 Exemplare) (bis 5 %) 2b (beliebig) 16 bis 25 %

Kategorie der Lebensraum abbauenden Art

1a: Stickstoffzeiger 1b: Brachezeiger 1c: Beweidungs-, Störzeiger 1d: Einsaatarten

Entlang der Straße im Norden und im Süden des Plangebietes befinden sich hochstämmige Einzelbäume

(Apfel, Birne, Zwetschge, Erle) sowie ein quadratischer Bestand von Apfelbaum-Halbstämmen. Die Einzel-

bäume weisen Durchmesser in Brusthöhe von 10 bis 60 cm auf. 

Im Nordosten befindet sich ein Gartengrundstück mit Holzlagerplatz und Schuppen (Abb. 8). Dieses wird als

Rasen gepflegt. Eine Erdaufschüttung hinter den Holzpoltern ist mit Pioniervegetation bewachsen, wobei nur

häufige Arten wie Rauhe Gänsedistel (Sonchus asper), Kompass-Lattich (Lactuca serriola), Winden-Knöte-

rich (Fallopia convolvulus), Saat-Mohn (Papaver dubium) und Echter Erdrauch (Fumaria officinalis) sowie Ar-

ten aus dem angrenzenden Grünland dort gefunden wurden (Abb. 9).

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag Seite 8

Abb. 7: Bestand von Apfelbaum-Halbstämmen im Süden des Plangebietes.
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Abb. 8: Gartengrundstück mit Holzlagerstätten und Schuppengebäude.

Abb. 9: Erdhügel hinter dem Holzlagerplatz.
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3. Schutzgebiete im Bereich des Untersuchungsgebietes

Tab. 4: Schutzgebiete in der Umgebung des Geltungsbereiches

Lfd. Nr. Biot.-Nr. Bezeichnung Lage

(1) 1-7718-417-1001 Offenlandbiotop: Feldgehölz südlich von Täbingen 320 m SO

(2) 3.25.022 Landschaftsschutzgebiet: Landschaft um Gößlingen 950 m SW

(3) 6510800046053868 FFH-Mähwiese: Mäßig artenreiche Glatthafer-Wiese W' Täbingen innerhalb

(4) 6510800046053596 FFH-Mähwiese: Mäßig artenreiche Wiese, S' Ortsrandlage Täbingen 300 m O

(5) 6510800046053597 FFH-Mähwiese: Mäßig artenreiche Mähwiese mit Obstbäumen S' 
Täbingen 

465 m O

(6) 6510800046053598 FFH-Mähwiese: Mäßig artenreiche typische Glatthafer-Wiese von Wald 
umgeben S' Täbingen 

480 m O

(7) 6510800046053864 FFH-Mähwiese: Mäßig artenreiche Weide W' Täbingen 480 m SW

(8) 6510800046053865 FFH-Mähwiese: Mäßig artenreiche Wiese SW' Täbingen 420 m S

(9) 6510800046053593 FFH-Mähwiese: Mäßig artenreiche Mähwiese S' Täbingen 610 m O

(10) 6510800046053861 FFH-Mähwiese: Typische Glatthafer-Wiese S' Täbingen 500 m N

(11) 6510800046053595 FFH-Mähwiese: Glatthafer-Wiese wechselfrischer Standorte S' Täbingen 650 m SO

Erläuterungen der Abkürzungen und Codierungen

Lage : kürzeste Entfernung vom Mittelpunkt des Geltungsbereiches zum Schutzgebiet mit der entsprechenden Richtung

Innerhalb des Geltungsbereiches liegt die FFH-Mähwiese „Mäßig artenreiche Glatthafer-Wiese W' Täbingen“

(Tab. 4, Nr. 3). Die in Anspruch genommene Fläche der FFH-Mähwiese muss an anderer Stelle 1:1 ausgegli -

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag Seite 10

Abb. 10: Orthofoto des Planungsraumes mit Eintragung der Schutzgebiete in der Umgebung (Geobasisdaten © Landesamt 

für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg, www.lgl-bw.de, Az.: 2851.9-1/19).
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chen werden. Abgesehen davon wird konstatiert, dass vom Vorhaben keine erheblichen negativen Wirkun-

gen auf die Schutzgebiete und deren Inventare in der Umgebung ausgehen.

3.1. Biotopverbund

Der Fachplan „Landesweiter Biotopverbund‟ versteht sich als Planungs- und Abwägungsgrundlage, die ent-

sprechend dem Kabinettsbeschluss vom 24.04.2012 bei raumwirksamen Vorhaben in geeigneter Weise zu

berücksichtigen ist. Die Biotopverbundplanung ist auf der Ebene der kommunalen Bauleitplanung eine Ar-

beits- und Beurteilungsgrundlage zur diesbezüglichen Standortbewertung und Alternativen-Prüfung, sowie

bei der Ausweisung von Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen-Flächen.

Der Fachplan „Landesweiter Biotopverbund‟ stellt  im Offenland drei Anspruchstypen dar – Offenland tro-

ckener, mittlerer und feuchter Standorte. Innerhalb dieser wird wiederum zwischen Kernräumen, Kernflächen

und Suchräumen unterschieden. Kernbereiche werden als Flächen definiert, die aufgrund ihrer Biotopaus-

stattung und Eigenschaften eine dauerhafte Sicherung standorttypischer Arten, Lebensräume und Lebens-

gemeinschaften ermöglichen können. Die Suchräume werden als Verbindungselemente zwischen den Kern-

flächen verstanden, über welche die Ausbreitung und Wechselwirkung untereinander gesichert werden soll.

Abb. 11: Biotopverbund (grüne Flächen) in der Umgebung des Geltungsbereiches (schwarz gestrichelte Linie)

Der Geltungsbereich schneidet im Norden einen Kernraum des ‚Biotopverbundes mittlerer Standorte‘ an, so-

wie im Norden und Süden einen 500 m – Suchraum des ,Biotopverbundes mittlerer Standorte‘. Diese Berei -

che enthalten das bereits erwähnte wertvolle FFH-Grünland.
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III. Vorhabensbedingte Betroffenheit von planungsrelevanten Arten

Im Nachfolgenden wird dargestellt, inwiefern durch das geplante Vorhaben planungsrelevante Artengruppen

betroffen sind. Bezüglich der streng geschützten Arten, der Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie sowie

den europäischen Vogelarten (= planungsrelevante Arten) ergeben sich aus § 44 Abs.1 Nr. 1 bis 3 i.V.m.

Abs. 5 BNatSchG für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe folgende Verbote:

Schädigungsverbot:

Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten und damit verbundene vermeidbare

Verletzung oder Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen.

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vor -

haben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gewahrt wird.

Störungsverbot: 

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wan-

derungszeiten. 

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die Störung zu keiner Verschlechterung des Erhaltungs -

zustandes der lokalen Population führt.

Tab. 5: Durch das Vorhaben potenziell betroffene Artengruppen und die Eignung des Gebietes als Habitat

Arten / Artengruppe Habitateignung § gesetzlicher Schutzstatus

Farn- und 

Blütenpflanzen

potenziell geeignet – Das Vorkommen von 

planungsrelevanten Farn- und Blütenpflanzen war nicht 

grundsätzlich auszuschließen. Der Untersuchungsraum im 

Quadranten 7718 SW liegt innerhalb des 

Hauptverbreitungsgebietes der Dicken Trespe (Bromus 

grossus). Die Art wurde im Gebiet nachgesucht.

besonders / streng geschützt,

Anhang IV FFH-RL

Säugetiere 

(inkl. Fledermäuse)

potenziell geeignet – Eine potenzielle Nutzung durch 

Fledermäuse als Jagdhabitat und Tagesquartier war 

gegeben. Eine Transektbegehung mit Ultraschall- und 

Aufzeichnungsgerät wurde vorgenommen. Der Status der 

im ZAK aufgeführten Haselmaus (Muscardinus 

avellanarius) wird diskutiert.

besonders / streng geschützt,

Anhang IV FFH-RL

Vögel geeignet – Es bestehen Nistmöglichkeiten für 

störungsunempfindliche Zweig- und Bodenbrüter. 

alle Vögel mind. besonders 

geschützt, VS-RL, BArtSchV

Reptilien potenziell geeignet - Planungsrelevante Reptilienarten 

waren aufgrund der Biotopausstattung nicht zu erwarten.

Die im ZAK aufgeführte Zauneidechse (Lacerta agilis) 

wurde dennoch nachgesucht. 

besonders / streng geschützt,

Anhang IV FFH-RL

Amphibien potenziell geeignet – Das Vorkommen von 

planungsrelevanten Amphibienarten konnte aufgrund der 

Biotopausstattung ausgeschlossen werden.

besonders / streng geschützt,

Anhang IV FFH-RL

Wirbellose potenziell geeignet - Planungsrelevante Evertebraten 

konnten im Plangebiet nicht ausgeschlossen werden.

besonders / streng geschützt,

Anhang IV FFH-RL
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Tab. 5: Durch das Vorhaben potenziell betroffene Artengruppen und die Eignung des Gebietes als Habitat

Arten / Artengruppe Habitateignung § gesetzlicher Schutzstatus

Der Dunkle Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling (Maculinea 

nausithous) wurde nachgesucht. Das Vorkommen der 

weiterhin vom ZAK genannten Arten Großer Feuerfalter 

(Lycaena dispar) und Eremit (Osmoderma eremita) wird 

diskutiert.
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1. Farn- und Blütenpflanzen (Pteridophyta et Spermatophyta)

Ein Vorkommen von planungsrelevanten Arten dieser Gruppe im Wirkungsbereich wird entweder aufgrund

der Lage des Planungsraumes außerhalb des Verbreitungsgebietes der Art (V) und / oder aufgrund nicht vor-

handener Lebensraumstrukturen für ein Habitat der Art im Planungsraum (H) abgeschichtet.

Der Status der Dicken Trespe (Bromus grossus) (gelb hinterlegt) wird überprüft.

Tab. 6: Abschichtung der Farn- und Blütenpflanzen des Anhanges IV der FFH-Richtlinie nach dem Verbreitungsgebiet
und den Habitat-Eigenschaften (ggf. mit Angabe zum Erhaltungszustand) 1

Eigenschaft
Deutscher Name Wissenschaftliche Bezeichnung

Erhaltungszustand

V H 1 2 3 4 5

! ? Dicke Trespe Bromus grossus + - - - -

X Frauenschuh Cypripedium calceolus - - + + -

X X Sumpf-Siegwurz Gladiolus palustris + + + + +

X X Sand-Silberscharte Jurinea cyanoides - + - - -

X X Liegendes Büchsenkraut Lindernia procumbens - ? - - -

X X Sumpf-Glanzkraut Liparis loeselii + + - - -

X X Kleefarn Marsilea quadrifolia - - - - -

X X Bodensee-Vergissmeinnicht Myosotis rehsteineri + + + + +

X X Biegsames Nixenkraut Najas flexilis ? ? ? ? ?

X X Sommer-Schraubenstendel Spiranthes aestivalis + + + + +

X X Europäischer Dünnfarn Trichomanes speciosum + + + + +

Erläuterungen der Abkürzungen und Codierungen

V mit [ X ] markiert: Plangebiet liegt außerhalb des Verbreitungsgebietes der Art.

H mit [ X ] markiert: Habitat-Eigenschaften für ein Artvorkommen fehlen im Wirkungsbereich des Plangebietes.

[ ! ] Vorkommen nicht auszuschließen; [ ? ] Überprüfung erforderlich

LUBW: Die Einstufung erfolgt über ein Ampel-Schema, wobei „grün“ [ + ] einen günstigen, „gelb“ [ - ] einen ungünstig-unzureichenden und „rot“ [ - ] einen
ungünstig-schlechten Erhaltungszustand widerspiegeln. Lässt die Datenlage keine genaue Bewertung eines Parameters zu, wird dieser als unbekannt
(grau) [ ? ] eingestuft. Die Gesamtbewertung, also die Zusammenführung der vier Parameter, erfolgt nach einem festen Schema. Beispielsweise ist der
Erhaltungszustand als ungünstig-schlecht einzustufen, sobald einer der vier Parameter mit „rot“ bewertet wird.

1 Verbreitung 2 Population 3 Habitat

4 Zukunft 5 Gesamtbewertung (mit größerer Farbsättigung)

Der Geltungsbereich befindet sich innerhalb des südwestdeutschen Hauptverbreitungsgebietes der Dicken

Trespe. Die Dicke Trespe beansprucht grundsätzlich einen ‚extensiven‘ Feldfruchtanbau, bei welchem zu-

nächst auf eine tiefe Bodenbearbeitung (z.B. Schälpflügen) zugunsten einer flachgründigen Stoppelbearbei-

tung (z.B. durch Scheibeneggen) verzichtet wird. Darüber hinaus sollte der Dünger- und Herbizideinsatz vor

allem in den Randlagen dosiert werden bzw. nur bei Ausfall-Gefahren angewandt werden. Als Fruchtanbau

ist vor allem Wintergetreide geeignet und innerhalb diesem bevorzugt der Dinkelanbau, da dieser Anbau-

Zyklus dem biologischen Zyklus von Bromus grossus am nächsten kommt.

Im Wirkbereich des Vorhabens lag innerhalb des Untersuchungszeitraumes kein Getreideanbau vor. Es ist

jedoch bekannt, dass die Dicke Trespe auch auf ruderale Flächen mit nicht vollständig geschlossener Pflan-

zendecke als Sekundärbiotop ausweicht. Da mit den Erdhügeln im Nordosten des Gebietes ein solcher Le -

bensraum vorliegt, wurden diese im Juli nach der Art abgesucht. Ein Vorkommen von Bromus grossus konn-

te im Gebiet allerdings nicht nachgewiesen werden.

1 gemäß: LUBW Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (Hrsg.) (2013): FFH-Arten in Baden 
Württemberg – Erhaltungszustand 2013 der Arten in Baden-Württemberg.
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Zur Ökologie der Dicken Trespe (Bromus grossus).

Lebensraum

• Hauptstandorte sind Ackerränder und Wiesenwegraine;

• Wintergetreidebau ist dauerhaft erforderlich (v.a. Dinkel, 
Emmer, Einkorn und Weizen) zur Sicherung der Areale für den
Herbstkeimer;

• Rotationsbrachen, Fehlstellen und Ruderalflächen sind 
Ersatzlebensräume;

• Besiedlung von planaren Tallagen bis submontane Berglagen.

Abb. 12: Verbreitung der Dicken Trespe 
(Bromus grossus) in Baden-Württemberg und
die Lage des Untersuchungsgebietes.

Blütezeit • Von Mitte / Ende Juni bis Anfang August, je nach Höhenlage, 
Bodenbeschaffenheit, Exposition und Kontinentalität.

Lebensweise
• Einjähriger Herbstkeimer;

• Fruchtreife August - September;

• Wasser- und Windverbreitung sowie durch Aussaat.

Verbreitung in 
Baden-
Württemberg

• Verbreitungsschwerpunkte sind die Schwäbische Alb und die 
südlichen Gäubereiche;

• Punktuelle Vorkommen sind auch im Bauland, im Markgräfler 
Land und von den Donau-Ablach-Platten bekannt;

• Verwechslungsmöglichkeit mit der Roggentrespe (Bromus 
secalinus) ist gegeben;

• Bei insgesamt unzureichender Datenlage wird ein stetiger 
Rückgang der Art im Land konstatiert.

✔ Aufgrund des Vergleichs der artspezifischen Habitatansprüche mit den Gegebenheiten vor Ort und

den Untersuchungsergebnissen wird ein Vorkommen der indizierten Arten ausgeschlossen und

damit wird ein Verstoß gegen die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i.V.m. Abs. 5

BNatSchG und § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG ausgeschlossen.
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2. Säugetiere (Mammalia) ohne Fledermäuse (s.o.)

Ein Vorkommen von planungsrelevanten Arten dieser Gruppe im Wirkungsbereich wird entweder aufgrund

der Lage des Planungsraumes außerhalb des Verbreitungsgebietes der Art (V) und / oder aufgrund nicht vor-

handener Lebensraumstrukturen für ein Habitat der Art im Planungsraum (H) abgeschichtet. Das ZAK nennt

die Haselmaus (Muscardinus avellanarius) als zu berücksichtigende Art (gelb hinterlegt).

Tab. 7: Abschichtung der Säugetiere (ohne Fledermäuse) des Anhanges IV der FFH-Richtlinie nach dem Verbreitungs-
gebiet und den Habitat-Eigenschaften (ggf. mit den Angaben zum Erhaltungszustand) 2

Eigenschaft
Deutscher Name Wissenschaftliche Bezeichnung

Erhaltungszustand

V H 1 2 3 4 5

X Biber Castor fiber + + + + +

X X Feldhamster Cricetus cricetus - - - - -

X X Wildkatze Felis silvestris - ? - ? -

! ? Haselmaus Muscardinus avellanarius ? ? ? ? ?

X X Luchs Lynx lynx ? ? ? ? ?

Erläuterungen der Abkürzungen und Codierungen

V mit [ X ] markiert: Plangebiet liegt außerhalb des Verbreitungsgebietes der Art.

H mit [ X ] markiert: Habitat-Eigenschaften für ein Artvorkommen fehlen im Wirkungsbereich des Plangebietes.

[ ! ] Vorkommen nicht auszuschließen; [ ? ] Überprüfung erforderlich

LUBW: Die Einstufung erfolgt über ein Ampel-Schema, wobei „grün“ [ + ] einen günstigen, „gelb“ [ - ] einen ungünstig-unzureichenden und „rot“ [ - ] einen
ungünstig-schlechten Erhaltungszustand widerspiegeln. Lässt die Datenlage keine genaue Bewertung eines Parameters zu, wird dieser als unbekannt
(grau) [ ? ] eingestuft. Die Gesamtbewertung, also die Zusammenführung der vier Parameter, erfolgt nach einem festen Schema. Beispielsweise ist der
Erhaltungszustand als ungünstig-schlecht einzustufen, sobald einer der vier Parameter mit „rot“ bewertet wird.

1 Verbreitung 2 Population 3 Habitat

4 Zukunft 5 Gesamtbewertung (mit größerer Farbsättigung)

Die Haselmaus bewohnt Laub- und Mischwälder mit artenreichem Unterwuchs, strukturreiche Waldsäume

und breite artenreiche Hecken. Hier findet sie Unterschlupf und Nahrung. Haselmäuse sind sehr scheu und

dämmerungsaktiv. Am liebsten halten sie sich in dichtem Gestrüpp auf, weshalb man sie fast nie zu Gesicht

bekommt. Als geschickte Kletterer meiden Haselmäuse den Bodenkontakt. Mit ihren Artgenossen kommuni-

zieren sie in erster Linie über ihren Geruchssinn. Im Sommer schlafen Haselmäuse in kleinen selbstgebau-

ten Kugelnestern aus Zweigen, Gras und Blättern, die sie innen weich auspolstern. Manchmal ziehen sie

aber auch in Baumhöhlen oder Vogelnistkästen ein. 

Innerhalb des Geltungsbereiches und in seiner Umgebung kommen aufgrund des Fehlens von Hecken und

Gebüschen keinerlei Strukturen vor, die als Habitat für die Haselmaus geeignet sein könnten. Ein Vorkom-

men der Art wird daher ausgeschlossen.

2 gemäß: LUBW Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (Hrsg.) (2013): FFH-Arten in Baden 
Württemberg – Erhaltungszustand 2013 der Arten in Baden-Württemberg.
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Prognose zum Schädigungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG
(Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten und damit verbundene vermeidbare Verletzung
oder Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen. Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologi-
sche Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zu-
sammenhang gewahrt wird.)

Innerhalb  des  Geltungsbereiches  wurden  keinerlei  Fortpflanzungs-  oder  Ruhestätten  von  Haselmäusen

registriert. Eine Beschädigung oder Zerstörung und eine damit verbundene vermeidbare Verletzung oder Tö-

tung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen kann zurzeit ausgeschlossen werden.

Prognose zum Störungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG
(Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszei-
ten. Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die Störung zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustan-
des der lokalen Population führt).

Erhebliche bau-, anlage- und betriebsbedingte Störwirkungen auf planungsrelevante Säugetierarten, die in

an das Plangebiet angrenzenden Bereichen vorkommen, sind nicht zu erwarten.

✔ Aufgrund des Vergleichs der artspezifischen Habitatansprüche mit den Gegebenheiten vor Ort so-

wie den Untersuchungsergebnissen wird ein Vorkommen der indizierten Arten ausgeschlossen

und damit kann ein Verstoß gegen die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i.V.m. Abs.

5 BNatSchG und § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG ausgeschlossen werden.
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3. Fledermäuse (Microchiroptera)

Die nachfolgenden Nennungen der Fledermausarten für den Bereich des Messtischblattes 7718 (SW) stam-

men entweder aus der Dokumentation der LUBW, Ref. 25 – Arten- und Flächenschutz, Landschaftspflege

oder sind dem Zielartenkonzept (ZAK) entnommen.

Wie in Tab. 8 dargestellt, liegen der LUBW für das Messtischblatt-Viertel jüngere Nachweise (l) von 2 Fle-

dermausarten vor. Die Artnachweise in den Nachbarquadranten sind mit "NQ" dargestellt, die aus dem ZAK

stammenden Arten sind mit "ZAK" angegeben. 

Tab. 8: Die Fledermausarten Baden-Württembergs mit der Einschätzung eines potenziellen Vorkommens im Untersu-
chungsraum sowie der im ZAK aufgeführten Spezies (Quadranten der TK 1:25.000 Blatt 7718 SW) mit den An-
gaben zum Erhaltungszustand. 3

Deutscher Name Wissenschaftliche
Bezeichnung

Vorkommen4 5

bzw. Nachweis
Rote Liste

B-W 1)

FFH-
Anhang

Erhaltungszustand

1 2 3 4 5

Mopsfledermaus Barbastella barbastellus ZAK 1 II / IV - - - - -

Nordfledermaus Eptesicus nilssonii ZAK 2 IV + ? ? ? ?

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus ZAK 2 IV + ? ? + ?

Bechsteinfledermaus Myotis bechsteinii ZAK 2 IV + + - - -

Große Bartfledermaus Myotis brandtii ZAK 1 IV + - - - -

Wasserfledermaus Myotis daubentonii NQ / ZAK 3 IV + + + + +

Wimperfledermaus Myotis emarginatus ZAK R IV + + - - -

Großes Mausohr Myotis myotis l / ZAK 2 IV + + + + +

Kleine Bartfledermaus Myotis mystacinus NQ / ZAK 3 IV + + + + +

Fransenfledermaus Myotis nattereri NQ / ZAK 2 IV + + + + +

Großer Abendsegler Nyctalus noctula NQ / ZAK i IV + - + ? -

Rauhhautfledermaus Pipistrellus nathusii ZAK i IV + + + + +

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus NQ / ZAK 3 IV + + + + +

Mückenfledermaus Pipistrellus pygmaeus ZAK G IV + ? + + +

Braunes Langohr Plecotus auritus l / ZAK 3 IV + + + + +

Graues Langohr Plecotus austriacus ZAK G IV + ? - - -

Zweifarbfledermaus Vespertilio murinus ZAK i IV + ? ? ? ?

Erläuterungen der Abkürzungen und Codierungen

1): BRAUN ET AL. (2003): Rote Liste der gefährdeten Säugetiere in Baden-Württemberg. In: BRAUN, M. & F. DIETERLEIN (Hrsg.) (2003): Die
Säugetiere Baden-Württembergs, Band 1.

2) NQ: Nachbarquadrant zum MTB 7718 SW

1: vom Aussterben bedroht 2: stark gefährdet 3: gefährdet

i: gefährdete wandernde Tierart R: Art lokaler Restriktion G: Gefährdung unbekannten Ausmaßes

FFH IV: Art nach Anhang IV der FFH-Richtlinie Alle Fledermaus-Arten sind gemäß BNatSchG streng geschützt

3 gemäß: LUBW Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (Hrsg.) (2013): FFH-Arten in Baden 
Württemberg – Erhaltungszustand 2013 der Arten in Baden-Württemberg.

4 gemäß LUBW Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg - Geodaten für die Artengruppe der 
Fledermäuse; Ref. 25 – Arten- und Flächenschutz, Landschaftspflege; Stand 01.03.2013

5 BRAUN & DIETERLEN (2003): Die Säugetiere Baden-Württembergs, Band I, Allgemeiner Teil Fledermäuse (Chiroptera). Eugen Ulmer 
GmbH & Co., Stuttgart, Deutschland.
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Tab. 8: Die Fledermausarten Baden-Württembergs mit der Einschätzung eines potenziellen Vorkommens im Untersu-
chungsraum sowie der im ZAK aufgeführten Spezies (Quadranten der TK 1:25.000 Blatt 7718 SW) mit den An-
gaben zum Erhaltungszustand. 

LUBW: Die Einstufung erfolgt über ein Ampel-Schema, wobei „grün“ [ + ] einen günstigen, „gelb“ [ - ] einen ungünstig-unzureichenden und „rot“ [ - ] einen
ungünstig-schlechten Erhaltungszustand widerspiegeln. Lässt die Datenlage keine genaue Bewertung eines Parameters zu, wird dieser als unbekannt
(grau) [ ? ] eingestuft. Die Gesamtbewertung, also die Zusammenführung der vier Parameter, erfolgt nach einem festen Schema. Beispielsweise ist der
Erhaltungszustand als ungünstig-schlecht einzustufen, sobald einer der vier Parameter mit „rot“ bewertet wird.

1 Verbreitung 2 Population 3 Habitat

4 Zukunft 5 Gesamtbewertung (mit größerer Farbsättigung)

Untersuchungen zur lokalen Gemeinschaft von Fledermäusen innerhalb eines Untersuchungsraumes kön-

nen grundsätzlich nur im aktiven Zyklus der Arten vorgenommen werden. Dieser umfasst den Zeitraum von

(März -) April bis Oktober (- November) eines Jahres. Außerhalb diesem herrscht bei den mitteleuropäischen

Arten die Winterruhe.

Die  aktiven  Phasen  gliedern  sich  in  den  Frühjahrszug vom  Winterquartier  zum Jahreslebensraum im

(März-) April bis Mai. Diese mündet in die Wochenstubenzeit zwischen Mai und August. Die abschließende

Phase mit der Fortpflanzungszeit endet mit dem Herbstzug in die Winterquartiere im Oktober (- November).

Diese verschiedenen Lebensphasen können allesamt innerhalb eines größeren Untersuchungsgebietes statt

finden oder artspezifisch unterschiedlich durch ausgedehnte Wanderungen in verschiedenen Räumen. Im

Zusammenhang mit einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung sollten vor allem die Zeiträume der Wo-

chenstuben und des Sommerquartiers mit der Fortpflanzungsphase genutzt werden. Besonders geeignet

sind dabei die Monate Mai bis September.

Quartierkontrollen: Zur Ermittlung der lokalen Fledermausfauna wurden zunächst die Bäume im Gebiet

nach Höhlen und Spalten abgesucht. Es konnte lediglich in einem der Apfelbäume an der Straße eine Spalte

entdeckt werden, die als Tagesquartier von Fledermäusen genutzt werden kann. Hinweise auf eine aktuelle

Nutzung gab es nicht (Untersuchung mit der Endoskopkamera auf Anwesenheit einer Fledermaus oder auf

Kotspuren); dennoch darf dieser Baum (Abb. 13) vorsorglich nur außerhalb der Aktivitätsphase der Fleder-

mäuse gefällt werden, also außerhalb des Zeitraumes vom 1. März bis 31. Oktober. Der Schuppen und das

Gartenhäuschen sind in einem sehr guten Erhaltungszustand und dort konnten ebenfalls keine als Unter-

schlupf geeigneten Strukturen oder Zugänge ins Innere gefunden werden.

Detektorbegehungen: Für einen Nachweis, ob Fledermäuse das Ge-

lände als Jagdraum nutzen, wurde in einer Sommernacht unter geeigne-

ten Witterungsbedingungen (Tab.  1, Nr. 5) als Transektgang mit einem

Ultraschalldetektor (SSF BAT 3) durchgeführt. Die empfangenen Signa-

le wurden als Sonogramme (Bitmap Bilddatei) auf einer geräteinternen

MicroSD-Karte gespeichert. Daraus sollte ein Beleg für die Präsenz be-

stimmter Fledermausarten abgeleitet werden. Es konnten während der

Begehung zwei Signale empfangen werden, jeweils bei 40 kHz (im Be-

reich der Schuppen knapp östlich des Geltungsbereiches) und bei 46

kHz (auf dem Grasweg innerhalb des Geltungsbereiches). Der Detektor

lieferte für das 40 kHz-Signal die Einschätzung „Wasserfledermaus oder

Rauhhaut-Fledermaus‟,  für  das  46  kHz-Signal  „Zwerg-  oder  Bech-
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steinfledermaus‟. Die Wasserfledermaus bezieht ihr Quartier v.a. im Wald, und jagt bevorzugt an Gewäs-

sern. Die Rauhautfledermaus findet dagegen ihre Quartiere auch im Siedlungsbereich an Gebäuden und in

Baumhöhlen und jagt auch in Siedlungsbereichsnähe, entlang von Baumreihen und an Straßenlaternen. So-

mit stammte das empfangene Signal wahrscheinlicher von einer Rauhhautfledermaus. Im Falle des 46 kHz-

Signales ist die Art Zwergfledermaus wahrscheinlicher, da Bechsteinfledermäuse in der Regel in Waldgebie-

ten jagen. Der Geltungsbereich kann somit als Teilnahrungshabitat für Fledermäuse angesehen werden. Da

zudem nicht völlig ausgeschlossen werden kann, dass Fledermäuse kleinste Bereiche in den oberen, schwer

einsehbaren Bereichen der Bäume im Gebiet als Tagesquartier nutzen, dürfen eventuell notwendige Baum-

fällungen nicht innerhalb der Aktivitätsphase der Fledermäuse stattfinden, also nicht innerhalb der Zeit vom

1. März bis 31. Oktober.

Prognose zum Schädigungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG
(Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten und damit verbundene vermeidbare Verletzung
oder Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen. Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologi-
sche Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zu-
sammenhang gewahrt wird.)

Es kommt innerhalb des Geltungsbereiches eine als Tagesquartier geeignete Spalte in einem Apfelbaum vor.

Vorsorglich dürfen daher Baumfällungen nur außerhalb des o.g. aktiven Zeitraumes der Fledermäuse durch-

geführt werden.

Ein Verstoß gegen § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG (Schädigungsverbot) ist dann ausge-

schlossen. 

Prognose zum Störungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG
(Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszei-
ten. Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die Störung zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustan-
des der lokalen Population führt.)

Signifikante negative Auswirkungen für die Fledermaus-Populationen aufgrund von bau-, anlage- und be-

triebsbedingten Wirkungen sind auch bei einer Nutzung des Gebietes als Jagdraum nicht zu erwarten. 

Der Verbotstatbestand des erheblichen Störens von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Über-

winterungs- und Wanderungszeiten wird für Fledermausarten nicht erfüllt. 

✔ Ein Verstoß gegen die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG und

§ 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG wird unter Beachtung des o.g. Rodungszeitraumes ausge-

schlossen.
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4. Vögel (Aves)

Im Rahmen von Übersichtsbegehungen innerhalb des Untersuchungsgebietes wurde die lokale Vogelge-

meinschaft stichprobenartig mit erfasst. Dies erfolgte durch drei Begehungen am Tag (Tab. 1: Nr. 1-3) und

eine Begehung in der Nacht (Tab. 1: Nr. 5).

In der nachfolgenden Tabelle sind sämtliche während der Kartierperiode beobachteten Vogelarten innerhalb

des Untersuchungsraumes aufgeführt. Neben der fortlaufenden Nummer sind die Arten in alphabetischer

Reihenfolge nach dem Deutschen Namen sortiert. Den Arten ist die jeweilige wissenschaftliche Bezeich-

nung und die vom Dachverband Deutscher Avifaunisten entwickelte und von SÜDBECK ET AL (2005) veröffent-

lichte Abkürzung (Abk.) zugeordnet.

In der benachbarten Spalte ist die der Art zugeordneten Gilde abgedruckt, welche Auskunft über den Brut-

stätten-Typ gibt. Alle nachfolgenden Abkürzungen sind am Ende der Tabelle unter Erläuterungen der Ab-

kürzungen und Codierungen erklärt. 

Die innerhalb der Zeilen  gelb hinterlegten Arten sind nicht diesen Gilden zugeordnet, sondern werden als

streng geschützte und gefährdete Arten gesondert geführt. 

Unter dem Status wird die qualitative Zuordnung der jeweiligen Art im Gebiet vorgenommen, ob diese als

Brutvogel (B), Brutvogel in der Umgebung (BU) oder als Nahrungsgast (NG) zugeordnet wird. Dabei gilt der

qualitativ höchste Status aus den Beobachtungen. Wurde z.B. eine Art zunächst bei der Nahrungssuche

(NG) im Wirkungsraum des Geltungsbereiches beobachtet, nachfolgend ein Brutplatz in der Umgebung (BU)

entdeckt, so wird diese Art unter (BU) geführt. Die  Abundanz gibt darüber hinaus eine Einschätzung über

die Anzahl der Brutpaare bzw. Brutreviere innerhalb des Geltungsbereiches mit dem Wirkungsraum (ohne

seine Umgebung). 

In der Spalte mit dem Paragraphen-Symbol (§) wird die Unterscheidung von 'besonders geschützten' Arten

(§) und 'streng geschützten' Arten (§§) vorgenommen.

Abschließend ist der kurzfristige Bestands-Trend mit einem möglichen Spektrum von „-2“ bis „+2“ angege-

ben. Die detaillierten Ausführungen hierzu sind ebenfalls den Erläuterungen der Abkürzungen und Codie-

rungen am Ende der Tabelle zu entnehmen.

Tab. 9: Vogelbeobachtungen im Untersuchungsgebiet und in der Umgebung (die Arten mit ihrem Status)

Nr. Deutscher Name
Wissenschaftliche 
Bezeichnung

Abk.6 Gilde
Status &

(Abundanz)
RL

BW7 § Trend

1 Bachstelze Motacilla alba Ba h/n BU (0) * § -1

2 Blaumeise Parus caeruleus Bm h BU (0) * § +1

3 Buntspecht Dendrocopos major Bs h DZ (0) * § 0

4 Elster Pica pica E zw NG (0) * § +1

5 Feldlerche Alauda arvensis Fl ! BU (0) 3 § -2

6 Feldsperling Passer montanus Fe h DZ (0) V § -1

6 Abkürzungsvorschlag deutscher Vogelnamen nach: SÜDBECK, P., H. ANDRETZKE, S. FISCHER, K. GEDEON, T. SCHIKORE, K. SCHRÖDER & C. 
SUDFELDT (Hrsg.) (2005): Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands. Radolfzell.

7 BAUER, H.-G., M. BOSCHERT, M. I. FÖRSCHLER, J. HÖLZINGER, M. KRAMER & U. MAHLER (2016): Rote Liste und kommentiertes Verzeichnis 
der Brutvogelarten Baden-Württembergs. 6. Fassung. Stand 31. 12. 2013. – Naturschutz-Praxis Artenschutz 11.
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Tab. 9: Vogelbeobachtungen im Untersuchungsgebiet und in der Umgebung (die Arten mit ihrem Status)

7 Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros Hr h/n, g BU (0) * § 0

8 Haussperling Passer domesticus H g BU (0) V § -1

9 Höckerschwan Cygnus olor Hö b DZ (0) * § +1

10 Mäusebussard Buteo buteo Mb ! DZ (0) * §§ 0

11 Ringeltaube Columba palumbus Rt zw BU (0) * § +2

12 Rotmilan Milvus milvus Rm ! DZ (0) * §§ +1

13 Stieglitz Carduelis carduelis Sti zw NG (0) * § -1

14 Turmfalke Falco tinnunculus Tf ! DZ (0) V §§ 0

15 Wacholderdrossel Turdus pilaris Wd zw NG (0) * § -2

Erläuterungen der Abkürzungen und Codierungen

Gilde: !: keine Gilden-Zuordnung (dies gilt für seltene, gefährdete, streng geschützte Arten, VSR-Arten und Kolonienbrüter).

b : Bodenbrüter g : Gebäudebrüter h : Höhlenbrüter h/n : Halbhöhlen- / Nischenbrüter zw : Zweigbrüter bzw. Gehölzfreibrüter

Status: ? als Zusatz: fraglich; ohne Zusatz: keine Beobachtung NG = Nahrungsgast

B = Brut im Geltungsbereich DZ = Durchzügler, Überflug

BU = Brut in direkter Umgebung um den Geltungsbereich

Abundanz: geschätzte Anzahl der vorkommenden Reviere bzw. Brutpaare im Gebiet

1 BP = Klasse I 2-5 BP = Klasse II 6-15 BP = Klasse III 16-25 BP = Klasse IV 26-50 BP = Klasse V

Rote Liste: RL BW: Rote Liste Baden-Württembergs

* = ungefährdet V = Arten der Vorwarnliste

3 = gefährdet

§: Gesetzlicher Schutzstatus 

§ = besonders geschützt §§ = streng geschützt 

Trend (Bestandsentwicklung zwischen 1985 und 2009 0 = Bestandsveränderung nicht erkennbar oder kleiner als 20 %

-1 = Bestandsabnahme zwischen 20 und 50 % -2 = Bestandsabnahme größer als 50 %

+1 = Bestandszunahme zwischen 20 und 50 % +2 = Bestandszunahme größer als 50 %

Die im Untersuchungsgebiet vorgefundenen 15 Arten zählen zu unterschiedlichen Brutvogelgemeinschaften.

Dort sind einerseits Vergesellschaftungen von solchen der Siedlungsbereiche, der Gärten und Parks sowie

der siedlungsnahen und von Gehölzen bestimmten Kulturlandschaft zu finden, andererseits solche der von

Gehölzen bestimmten Bereiche und der Wälder. Reine Offenlandarten der Wiesen und Felder fehlen bis auf

die Feldlerche in der Umgebung weitgehend. Von den im ZAK aufgeführten Vogelarten konnten lediglich die

Feldlerche und der Rotmilan registriert werden.

Innerhalb  des  Geltungsbereiches  wurden  keine  Vogelbruten  festge-

stellt. Allerdings existieren mit den Bäumen im Gebiet zahlreiche Nist-

möglichkeiten für Zweigbrüter. Daher müssen Baumfällungen außer-

halb der Brutzeit stattfinden, also nicht im Zeitraum vom 1. März bis

30. September. Der Schuppen und das Gartenhäuschen im Nordosten

des Geltungsbereiches besitzen im Dachbereich Holzbalken, welche

Nischen-  und Gebäudebrütern  geeignete  Niststrukturen  bereitstellen

(Abb.  14).  Daher  ist  auch  der  Gebäuderückbau  nur  außerhalb  der

Brutzeit zulässig. 

Die Feldlerche wurde jenseits der Straße in mehreren Hundert Meter

Entfernung vom Geltungsbereich einmalig verhört. Allerdings lagen die
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Begehungstermine gegen Ende bzw. schon außerhalb der Brutzeit. Es ist dennoch nicht von einer Beein-

trächtigung der Feldlerche durch das Vorhaben auszugehen, da die Bebauung innerhalb eines bereits locker

bebauten Areals vorgenommen wird und nicht über die gedachte Linie bereits bestehender Gebäudekulisse

nördlich des Plangebietes hinauswächst.  

Prognose zum Schädigungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG
(Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten und damit verbundene vermeidbare Verletzung
oder Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen. Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologi-
sche Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zu-
sammenhang gewahrt wird.)

Innerhalb des Geltungsbereiches wurden keinerlei Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Vogelarten regis-

triert. Eine Beschädigung oder Zerstörung kann zurzeit ausgeschlossen werden, sofern Baumfällungen au-

ßerhalb der Brutzeit stattfinden. 

Prognose zum Störungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 
(Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszei-
ten. Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die Störung zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustan-
des der lokalen Population führt).

Erhebliche bau-, anlage- und betriebsbedingte Störwirkungen auf Vogelarten, die in an das Plangebiet an-

grenzenden Bereichen vorkommen, sind nicht zu erwarten.

✔ Unter Einhaltung des o.g. Zeitraumes für Rodungen und Gebäudeabriss kann ein Verstoß gegen

die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG und § 44 Abs. 1 Nr. 2

i.V.m. Abs. 5 BNatSchG ausgeschlossen werden.
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5. Reptilien (Reptilia)

Ein Vorkommen von planungsrelevanten Arten dieser Gruppe im Wirkungsbereich wird aufgrund der Lage

des Planungsraumes außerhalb des Verbreitungsgebietes der Art (V) und aufgrund nicht vorhandener Le-

bensraumstrukturen für ein Habitat der Art im Planungsraum (H) abgeschichtet.

Das ZAK nennt die Zauneidechse (Lacerta agilis) als zu berücksichtigende Art. Die Felder im Bereich der Ei-

genschaften sind gelb hinterlegt.

Tab. 10: Abschichtung der Reptilienarten des Anhanges IV der FFH-Richtlinie nach dem Verbreitungsgebiet und den 
Habitat-Eigenschaften (ggf. mit den Angaben zum Erhaltungszustand) 8

Eigenschaft
Deutscher Name Wissenschaftliche Bezeichnung

Erhaltungszustand

V H 1 2 3 4 5

X X Schlingnatter Coronella austriaca + ? + + +

X X Europäische Sumpfschildkröte Emys orbicularis - - - - -

! ? Zauneidechse Lacerta agilis + - - - -

X X Westliche Smaragdeidechse Lacerta bilineata + + + + +

X X Mauereidechse Podarcis muralis + + + + +

X X Aspisviper Vipera aspis ? ? ? ? ?

X X Äskulapnatter Zamenis longissimus + + + + +

Erläuterungen der Abkürzungen und Codierungen

V mit [ X ] markiert: Plangebiet liegt außerhalb des Verbreitungsgebietes der Art.

H mit [ X ] markiert: Habitat-Eigenschaften für ein Artvorkommen fehlen im Wirkungsbereich des Plangebietes.

[ ! ] Vorkommen nicht auszuschließen; [ ? ] Überprüfung erforderlich

LUBW: Die Einstufung erfolgt über ein Ampel-Schema, wobei „grün“ [ + ] einen günstigen, „gelb“ [ - ] einen ungünstig-unzureichenden und „rot“ [ - ] einen
ungünstig-schlechten Erhaltungszustand widerspiegeln. Lässt die Datenlage keine genaue Bewertung eines Parameters zu, wird dieser als unbekannt
(grau) [ ? ] eingestuft. Die Gesamtbewertung, also die Zusammenführung der vier Parameter, erfolgt nach einem festen Schema. Beispielsweise ist der
Erhaltungszustand als ungünstig-schlecht einzustufen, sobald einer der vier Parameter mit „rot“ bewertet wird.

1 Verbreitung 2 Population 3 Habitat

4 Zukunft 5 Gesamtbewertung (mit größerer Farbsättigung)

Die Zauneidechse benötigt ein Habitatmosaik aus sonnenexponierten, sich schnell erwärmenden Materialien

(dunkle Steine, Holz, Rohbodenstellen), Verstecken (hohe Vegetation, Trockenmauern oder Steinhaufen),

und grabbarem Substrat zum Absetzen der Eier (siehe auch folgende Tabelle zur Ökologie der Art). Der ein-

zige Bereich im Plangebiet, der für eine Besiedlung durch die Zauneidechse geeignet erscheint, sind die

Erdhaufen im Nordosten, die teils bewachsen sind, teils aber noch rohen Boden aufweisen. Während der

Übersichtsbegehungen wurden diese langsam abgeschritten, um das eventuelle Vorhandensein von Zaunei-

dechsen zu überprüfen. Es konnte jedoch kein Nachweis der Art erbracht werden und ein Vorkommen im

Geltungsbereich wird daher ausgeschlossen.

8 gemäß: LUBW Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (Hrsg.) (2013): FFH-Arten in Baden 
Württemberg – Erhaltungszustand 2013 der Arten in Baden-Württemberg.
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Zur Ökologie der Zauneidechse (Lacerta agilis).

Lebensraum

• Ursprüngliche Steppenart der halboffenen Landschaften;

• Trocken-warme und südexponierte Lagen, meist in 
ökotonen Saumstrukturen oder in Brachen oder 
Ruderalen;

• Auch in extensiven Grünlandflächen, Bahndämmen, 
Abbaustätten;

• Benötigt Mosaik aus grabbarem Substrat, 
Offenbodenflächen, Verstecken (Holzpolder, Steinriegel, 
Trockenmauern).

Abb. 15: Verbreitung der Zauneidechse 
(Lacerta agilis) in Baden-Württemberg und 
die Lage des Untersuchungsgebietes (roter 
Pfeil).

Verhalten

• Ende der Winterruhe ab Anfang April;

• tagaktiv;

• Exposition in den Morgenstunden;

• Grundsätzlich eher verborgener Lauerjäger.

Fortpflanzung

• Eiablage ab Mitte Mai bis Ende Juni, mehrere Gelege 
möglich;

• Eiablage in gegrabener und überdeckter Mulde;

• Jungtiere erscheinen ab Ende Juli und August.

Winterruhe
• Ab Mitte September, Jungtiere zum Teil erst im Oktober;

• Quartiere sind Nagerbauten, selbst gegrabene Höhlen, 
große Wurzelstubben und Erdspalten

Verbreitung in 
Bad.-Württ.

• In allen Landesteilen von den Niederungen bis in die 
Mittelgebirge (ca. 850 m ü. NHN).

✔ Aufgrund des Vergleichs der artspezifischen Habitatansprüche mit den Gegebenheiten vor Ort und

aufgrund der Untersuchungsergebnisse wird ein Vorkommen der indizierten Arten ausgeschlos-

sen. Somit wird auch ein Verstoß gegen die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i.V.m.

Abs. 5 BNatSchG und § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG ausgeschlossen.
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6. Wirbellose (Evertebrata)

6.1. Käfer (Coleoptera)

Ein Vorkommen von planungsrelevanten Arten dieser Gruppe im Wirkungsbereich wird aufgrund der Lage

des Planungsraumes außerhalb des Verbreitungsgebietes der Art (V) und aufgrund nicht vorhandener Le-

bensraumstrukturen für ein Habitat der Art im Planungsraum (H) abgeschichtet.

Das ZAK nennt den Eremit (Osmoderma eremita) als zu berücksichtigende Art. Die Felder im Bereich der Ei-

genschaften sind gelb hinterlegt.

Tab. 11: Abschichtung der Käferarten des Anhanges IV der FFH-Richtlinie nach dem Verbreitungsgebiet und den Habi-
tat-Eigenschaften (ggf. mit den Angaben zum Erhaltungszustand) 9.

Eigenschaft
Deutscher Name Wissenschaftliche Bezeichnung

Erhaltungszustand

V H 1 2 3 4 5

X X Vierzähniger Mistkäfer Bolbelasmus unicornis ? ? ? ? ?

X X Heldbock Cerambyx cerdo + - - - -

X X Scharlachkäfer Cucujus cinnaberinus ? ? ? ? ?

X X Breitrand Dytiscus latissimus ? ? ? ? ?

X X Schmalbindiger Breitflügel-Tauchkäfer Graphoderus bilineatus ? - ? ? -

! ? Eremit Osmoderma eremita + - - - -

X X Alpenbock Rosalia alpina + + + + +

Erläuterungen der Abkürzungen und Codierungen

V mit [ X ] markiert: Plangebiet liegt außerhalb des Verbreitungsgebietes der Art.

H mit [ X ] markiert: Habitat-Eigenschaften für ein Artvorkommen fehlen im Wirkungsbereich des Plangebietes.

[ ! ] Vorkommen nicht auszuschließen; [ ? ] Überprüfung erforderlich

LUBW: Die Einstufung erfolgt über ein Ampel-Schema, wobei „grün“ [ + ] einen günstigen, „gelb“ [ - ] einen ungünstig-unzureichenden und „rot“ [ - ] einen
ungünstig-schlechten Erhaltungszustand widerspiegeln. Lässt die Datenlage keine genaue Bewertung eines Parameters zu, wird dieser als unbekannt
(grau) [ ? ] eingestuft. Die Gesamtbewertung, also die Zusammenführung der vier Parameter, erfolgt nach einem festen Schema. Beispielsweise ist der
Erhaltungszustand als ungünstig-schlecht einzustufen, sobald einer der vier Parameter mit „rot“ bewertet wird.

1 Verbreitung 2 Population 3 Habitat

4 Zukunft 5 Gesamtbewertung (mit größerer Farbsättigung)

Der Eremit besiedelt vor allem Baumhöhlungen alter vitaler Laubbäume mit Totholzanteilen. Somit stellen so-

wohl Eichen- und Buchenwälder, als auch Parks und Alleen mit Platanen oder Streuobstbestände Lebens-

räume des Juchtenkäfers dar. Für die Larvalentwicklung benötigt die Art ausreichend große Mulmkörper mit

einem Volumen von mindestens 50 Litern. Solche Höhlungen können nur erreicht werden, wenn die Bäume

einen gewissen Stammdurchmesser (etwa 50 - 100 cm) und ein bestimmtes Alter (150 - 200 Jahre) errei-

chen. Der Eremit besiedelt zudem gerne Baumhöhlen in großer Höhe, da er sonst von anderen Arten (z.B.

Regenwürmer und Schnellkäfer) verdrängt wird.  Für den Eremiten nutzbare Bäume fehlen innerhalb des

Plangebietes. Ein Vorkommen der Art im Raum Rosenfeld ist entsprechend der Verbreitungskarte der LUBW

außerdem nicht bekannt (Abb. 17). Während der Begehungen konnten keine Hinweise (Kotpellets, Chitinres-

te) auf eine Besiedlung der (Obst-)Bäume durch den Eremiten gefunden werden. Ein Vorkommen der Art im

Wirkbereich des Planungsraumes wird somit ausgeschlossen. 

9 gemäß: LUBW Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (Hrsg.) (2013): FFH-Arten in Baden 
Württemberg – Erhaltungszustand 2013 der Arten in Baden-Württemberg.
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Zur Ökologie des Eremiten (Osmoderma eremita).

Lebensraum

• Die Art besiedelt wärmebegünstigte Lagen;

• nutzt besonnte alte (Laub-)Bäume in Alleen, Parks, 
Flussauen;

• Habitate in vitalen Bäume mit gleichzeitig großen 
Mulmhöhlungen (> 50 Liter);

• die Art bleibt dem Mulmkörper über zahlreiche 
Generationen standorttreu.

Abb. 16: Verbreitung des Eremiten 
(Osmoderma eremita) in Baden-Württemberg
und die Lage des Untersuchungsgebietes 
(roter Pfeil).

Flugzeit • Mai – September (Oktober).

Fortpflanzung

• Imagines erscheinen im Juli sichtbar am Mulmkörper;

• Eiablage in den Kernzonen des Mulmkörpers;

• Larvalentwicklung 3 – 4 Jahre;

• Nahrung sind verpilzte Holzreste.

Verbreitung in 
Baden-
Württemberg

• Landesweit sind nur einzelne und verinselte Vorkommen 
der Art dokumentiert.

• Aufgrund der verborgenen Lebensweise, der geringeren 
Beachtung in der Vergangenheit sowie der wenigen 
Spezialisten für eine sichere Taxierung wird eine weitere 
Verbreitung der Art vermutet

✔ Aufgrund des Vergleichs der artspezifischen Habitatansprüche mit den Gegebenheiten vor Ort und

aufgrund der Untersuchungsergebnisse wird ein Vorkommen der indizierten Arten ausgeschlos-

sen. Somit wird auch ein Verstoß gegen die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i.V.m.

Abs. 5 BNatSchG und § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG ausgeschlossen.
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6.2. Schmetterlinge (Lepidoptera)

Ein Vorkommen von planungsrelevanten Arten dieser Gruppe im Wirkungsbereich wird entweder aufgrund

der Lage des Planungsraumes außerhalb des Verbreitungsgebietes der Art (V) und / oder aufgrund nicht vor-

handener Lebensraumstrukturen für ein Habitat der Art im Planungsraum (H) abgeschichtet.

Das ZAK nennt den Großen Feuerfalter (Lycaena dispar) und den Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling

(Maculinea nausithous) als zu berücksichtigende Arten. Die Felder im Bereich der Eigenschaften sind gelb

hinterlegt.

Tab. 12: Abschichtung der Schmetterlinge des Anhanges IV der FFH-Richtlinie nach dem Verbreitungsgebiet und den
Habitat-Eigenschaften (ggf. mit den Angaben zum Erhaltungszustand) 10.

Eigenschaft
Deutscher Name Wissenschaftliche Bezeichnung

Erhaltungszustand

V H 1 2 3 4 5

X X Wald-Wiesenvögelchen Coenonympha hero - - - - -

X X Haarstrangeule Gortyna borelii + ? + + +

X X Eschen-Scheckenfalter Hypodryas maturna - - - - -

X X Gelbringfalter Lopinga achine - - - - -

! ? Großer Feuerfalter Lycaena dispar + + + + +

X X Blauschillernder Feuerfalter Lycaena helle + + + + +

X X Schwarzfleckiger Ameisenbläuling Maculinea arion + - - - -

! ? Dunkler Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling Maculinea nausithous + + ? + +

X Heller Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling Maculinea teleius + + ? + +

X X Apollofalter Parnassius apollo - - + - -

X X Schwarzer Apollo Parnassius mnemosyne + - + + -

X X Nachtkerzenschwärmer Proserpinus proserpina + ? ? + ?

Erläuterungen der Abkürzungen und Codierungen

V mit [ X ] markiert: Plangebiet liegt außerhalb des Verbreitungsgebietes der Art.

H mit [ X ] markiert: Habitat-Eigenschaften für ein Artvorkommen fehlen im Wirkungsbereich des Plangebietes.

[ ! ] Vorkommen nicht auszuschließen; [ ? ] Überprüfung erforderlich

LUBW: Die Einstufung erfolgt über ein Ampel-Schema, wobei „grün“ [ + ] einen günstigen, „gelb“ [ - ] einen ungünstig-unzureichenden und „rot“ [ - ] einen
ungünstig-schlechten Erhaltungszustand widerspiegeln. Lässt die Datenlage keine genaue Bewertung eines Parameters zu, wird dieser als unbekannt
(grau) [ ? ] eingestuft. Die Gesamtbewertung, also die Zusammenführung der vier Parameter, erfolgt nach einem festen Schema. Beispielsweise ist der
Erhaltungszustand als ungünstig-schlecht einzustufen, sobald einer der vier Parameter mit „rot“ bewertet wird.

1 Verbreitung 2 Population 3 Habitat

4 Zukunft 5 Gesamtbewertung (mit größerer Farbsättigung)

Da in den Wiesen des Plangebietes der Große Wiesenknopf (Sanguisorba officinalis) in großer Dichte vor-

kommt, war ein Vorkommen der beiden Wiesenknopf-Ameisenbläulinge Maculinea nausithous und M. telei-

us nicht grundsätzlich auszuschließen, wenngleich in der Umgebung keine Populationen bekannt sind. Da-

her wurde der Geltungsbereich zur Hauptflugzeit der beiden Arten Ende Juli/Anfang August im Rahmen von

zwei Begehungen (Tab. 1, Nr. 3 und 4) mit einem Kescher schleifenförmig abgeschritten und insbesondere

den Blütenköpfchen des Großen Wiesenknopfes Beachtung geschenkt im Hinblick auf dort sitzende Imagi-

nes oder bereits abgelegte Eier. Blütenköpfchen waren allerdings aufgrund der Mitte Juni stattgefundenen

Mahd der Fläche bisher nur sehr spärlich nachgewachsen. Es konnten während beider Begehungen weder

10 gemäß: LUBW Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (Hrsg.) (2013): FFH-Arten in Baden 
Württemberg – Erhaltungszustand 2013 der Arten in Baden-Württemberg.
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Imagines von Maculinea nausithous/teleius gefunden werden, noch Eier. Es wurden lediglich ungefährdete

und nicht besonders geschützte Arten wie der Sonnenröschen-Bläuling (Aricia agestis/artaxerxes), der Rot-

klee-Bläuling (Polyommatus semiargus), der Kurzschwänzige Bläuling (Cupido argiades) und der Gewöhnli-

che Bläuling (Polyommatus icarus) festgestellt.

Für den vom ZAK genannten Großen Feuerfalter liegen im Untersuchungsgebiet nicht die erforderlichen Ha-

bitatbedingungen vor. Zur Eiablage benötigt er nicht-saure Ampferarten (z.B. Rumex hydrolapathum, Rumex

obtusifolius, Rumex crispus). In der Wiese und auf den Erdhügeln wurde Rumex obtusifolius nur in sehr ge-

ringer  Stückzahl  gefunden,  daher  wird  davon  ausgegangen,  dass  im  Plangebiet  kein  Vorkommen  des

Großen Feuerfalters existiert. 

Zur Ökologie des Dunklen Wiesenknopf-Ameisen-Bläulings (Maculinea nausithous).

Lebensraum

• Offenlandart mit Besiedlung von extensivem Grünland;

• bevorzugte Biotopstrukturen sind feuchte Mähwiesen, 
Grabenränder und junge Feuchtwiesenbrachen

• Wiesenknopf ist sowohl Larvenfutterpflanze als auch Falter-
Nektarquelle.

Abb. 17: Verbreitung des Dunklen Wiesen-
knopf-Ameisen-Bläulings (Maculinea nausi-
thous) in Baden-Württemberg und die Lage 
des Untersuchungsgebietes (roter Pfeil).

Flugzeit • Anfang Juli bis Mitte August;

• eine Falter-Jahresgeneration.

Fortpflanzung

• Monophagie mit Fixierung auf den Großen Wiesenknopf 
(Sanguisorba officinalis).

• Eiablage meist 1 – 4 (-6) in die aufgehenden Einzelblüten;

• 2. Raupenstadium schmarotzend an der Brut der Rotgelben 
Knotenameise (Myrmica rubra). Die Raupen lassen sich durch 
die Ameisen in den Bau eintragen;

• das Ameisennest wird erst nach dem Schlupf zum Falter 
verlassen.

Verbreitung in 
Baden-
Württemberg

• Verbreitungsschwerpunkte sind die Oberrheinebene, der 
Kraichgau, das Bodenseegebiet und Teile des Schwäbisch-
Fränkischen Waldes;

• Gesamtpopulation zurzeit stabil;

• zahlreiche vitale Kernpopulationen vorhanden.

✔ Aufgrund der Untersuchungsergebnisse vor Ort wird ein Vorkommen der indizierten Arten ausge-

schlossen. Somit wird auch ein Verstoß gegen die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1

i.V.m. Abs. 5 BNatSchG und § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG ausgeschlossen.
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IV. Ergebnis der artenschutzrechtlichen Prüfung

Tab. 13: Zusammenfassung der Ergebnisse der artenschutzrechtlichen Prüfung

Tier- und Pflanzengruppen Betroffenheit Ausmaß der Betroffenheit (Art, Ursache)

Farne und Blütenpflanzen nicht betroffen keine

Vögel betroffen Verlust potenzieller Nistgelegenheiten für 
Zweigbrüter (Baumfällungen) und Nischenbrüter 
(Gebäudeabriss)

Säugetiere (ohne Fledermäuse) nicht betroffen keines

Fledermäuse evtl. betroffen Verlust eines potenziellen Ruheplatzes durch 
Fällung eines Straßenbaumes

Reptilien nicht betroffen keines

Amphibien nicht betroffen keines

Wirbellose Käfer nicht betroffen keines

Schmetterlinge nicht betroffen keines

Libellen nicht betroffen keines

Weichtiere nicht betroffen keines

Die artenschutzrechtliche Prüfung kommt zu dem Ergebnis, dass durch das geplante Vorhaben kein Verstoß

gegen § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG vorbereitet wird, sofern folgende Vermeidungsmaßnahmen be-

achtet werden:

1.1. Vermeidungsmaßnahmen

• Fällung von Bäumen nur außerhalb der Brutzeit und der Aktivitätsphase der Fledermäuse. Unter Be-

rücksichtigung beider Artengruppen liegt der für Fällungen zulässige Zeitraum zwischen 1. Novem-

ber bis 28. Februar.

• Abriss von Gebäuden nur außerhalb der Vogelbrutzeit (außerhalb der Zeit vom 1. März bis 30. Sep-

tember).  Können die Zeiträume für Rodung und Gebäudeabriss nicht eingehalten werden, so ist

durch eine fachkundige Person unmittelbar vor dem Eingriff eine Kontrolle auf Nutzung durch Brut-

vögel und Fledermäuse durchzuführen. 
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V. Zielartenkonzept des Landes Baden-Württemberg für Rosenfeld

Tab. 14: Planungsrelevante Arten (FFH-RL Anhang IV, europäische Vogelarten) nach dem Zielartenkonzept

Deutscher Name Wissenschaftliche Bezeichnung ZAK-
Status

Krite-
rien ZIA

Rote Liste
FFH-RL BG

D BW

Zielarten Säugetiere

Landesarten Gruppe A ZAK Krit. ZIA D BW FFH-RL BG

Mopsfledermaus Barbastella barbastellus LA 2 - 1 1 II, IV §§

Wimperfledermaus Myotis emarginatus LA 2 - 1 R II, IV §§

Landesarten Gruppe B ZAK Krit. ZIA D BW FFH-RL BG

Bechsteinfledermaus Myotis bechsteinii LB 2a, 3 - 3 2 II, IV §§

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus LB 2 - V 2 IV §§

Fransenfledermaus Myotis nattereri LB 2 - 3 2 IV §§

Graues Langohr Plecotus austriacus LB 2 - 2 1 IV §§

Große Bartfledermaus Myotis brandtii LB 2 - 2 1 IV §§

Naturraumarten ZAK Krit. ZIA D BW FFH-RL BG

Großes Mausohr Myotis myotis N 6 - 3 2 II, IV §§

Nordfledermaus Eptesicus nilssonii N 2a - 2 2 IV §§

Zielarten Vögel

Landesarten Gruppe A ZAK Krit. ZIA D BW FFH-RL BG

Braunkehlchen Saxicola rubetra LA 2 x 3 1 - §

Grauammer Emberiza calandra LA 2 - 3 2 - §§

Kiebitz Vanellus vanellus LA 2 - 2 2 - §§

Raubwürger Lanius excubitor LA 2 x 2 1 - §§

Wachtelkönig Crex crex LA 2 x 2 1 I §§

Landesarten Gruppe B ZAK Krit. ZIA D BW FFH-RL BG

Halsbandschnäpper Ficedula albicollis LB 3 - 3 3 I §§

Wendehals Jynx torquilla LB 2,3 x 2 2 - §§

Naturraumarten ZAK Krit. ZIA D BW FFH-RL BG

Baumpieper Anthus trivialis N 6 - V 3 - §

Feldlerche Alauda arvensis N 6 - 3 3 - §

Grauspecht Picus canus N 5,6 - 2 V I §§

Mehlschwalbe Delichon urbicum N 6 - V 3 - §

Rauchschwalbe Hirundo rustica N 6 - V 3 - §

Rotmilan Milvus milvus N 5 - - - I §§

Steinkauz Athene noctua N 6 - 2 V - §§

Zielarten Amphibien und Reptilien

Naturraumarten ZAK Krit. ZIA D BW FFH-RL BG

Zauneidechse Lacerta agilis N 6 - 3 V IV §§

Zielarten Tagfalter und Widderchen

Landesarten Gruppe B ZAK Krit. ZIA D BW FFH-RL BG

Du. Wie. Ameisen-Bläuling Maculinea nausithous LB 3 x 3 3 II, IV §§

Großer Feuerfalter Lycaena dispar LB 2,3 - 2 3! II, IV §§
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Tab. 14: Planungsrelevante Arten (FFH-RL Anhang IV, europäische Vogelarten) nach dem Zielartenkonzept

Zielarten Totholzkäfer

Landesarten Gruppe B ZAK Krit. ZIA D BW FFH-RL BG

Juchtenkäfer Osmoderma eremita LB 2 - 2 2 II*, IV §§

Weitere europarechtlich geschützte Arten ZAK Krit. ZIA D BW FFH-RL BG

Braunes Langohr Plecotus auritus - - - V 3 IV §§

Großer Abendsegler Nyctalus noctula - - - - i IV §§

Haselmaus Muscardinus avellanarius - - - V G IV §§

Kleine Bartfledermaus Myotis mystacinus - - - 3 3 IV §§

Mückenfledermaus Pipistrellus pygmaeus - - - oE G IV §§

Rauhhautfledermaus Pipistrellus nathusii - - - G i IV §§

Wasserfledermaus Myotis daubentonii - - - - 3 IV §§

Zweifarbfledermaus Vespertilio murinus - - - G i IV §§

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus - - - - 3 IV §§

Erläuterungen der Abkürzungen und Codierungen

ZAK (landesweite Bedeutung der Zielarten – aktualisierte Einstufung, Stand 2005, für Fledermäuse und Vögel Stand 2009): 

LA Landesart  Gruppe  A;  vom Aussterben  bedrohte  Arten  und  Arten  mit  meist  isolierten,  überwiegend  instabilen  bzw.  akut
bedrohten Vorkommen, für deren Erhaltung umgehend Artenhilfsmaßnahmen erforderlich sind.

LB Landesart Gruppe B; Landesarten mit noch mehreren oder stabilen Vorkommen in einem wesentlichen Teil der von ihnen
besiedelten ZAK-Bezugsräume sowie Landesarten, für die eine Bestandsbeurteilung derzeit nicht möglich ist und für die kein
Bedarf für spezielle Sofortmaßnahmen ableitbar ist.

N Naturraumart; Zielarten mit besonderer regionaler Bedeutung und mit landesweit hoher Schutzpriorität.

Kriterien (Auswahlkriterien für die Einstufung der Art im Zielartenkonzept Baden-Württemberg, s.a. Materialien: Einstufungskriterien):

Zur  Einstufung  als  Landesart:  1  (sehr  selten);  2  (hochgradig  gefährdet);  3  (sehr  hohe  Schutzverantwortung);  4
(landschaftsprägende Habitatbildner).

Zur  Einstufung  als  Naturraumart:  2a  (2,  aber  noch  in  zahlreichen  Naturräumen  oder  in  größeren  Beständen);  5  (hohe
Schutzverantwortung, aber derzeit ungefährdet); 6 (gefährdet); 7 (naturräumliche Charakterart).

ZIA (Zielorientierte Indikatorart): Zielarten mit besonderer Indikatorfunktion, für die in der Regel eine deut liche Ausdehnung ihrer
Vorkommen anzustreben ist; detaillierte Erläuterungen siehe Materialien: Einstufungskriterien).

Rote Liste D: Gefährdungskategorie in Deutschland (Stand 12/2005, Vögel Stand 4/2009).

Rote Liste BW: Gefährdungskategorie in Baden-Württemberg (Stand 12/2005, Vögel Stand 4/2009). 

FFH Besonders geschützte Arten nach FFH-Richtlinie (Rat der europäischen Gemeinschaft 1992, in der aktuellen Fassung, Stand
5/2004): II (Anhang II), IV (Anhang IV), * (Prioritäre Art).

EG Vogelarten nach Anhang I der EG Vogelschutzrichtlinie, 79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979, in der aktuellen Fassung,
Stand 4/2009).

BG Schutzstatus nach BNatSchG in Verbindung mit weiteren Richtlinien und Verordnungen (Stand 8/2005); für die Aktualität der
Angaben  wird  keine  Gewährleistung  übernommen,  zu  den  aktuellen  Einstufungen  siehe  Wisia  Datenbank  des  BfN:
www.wisia.de.

Gefährdungskategorien  (Die  Einzeldefinitionen  der  Einstufungskriterien  sind  zwischen  den  Artengruppen  sowie  innerhalb  der
Artengruppen zwischen der bundesdeutschen und der landesweiten Bewertung teilweise unterschiedlich und sind den jeweiligen
Originalquellen zu entnehmen):

1 vom Aussterben bedroht

2 stark gefährdet

3 gefährdet

V Art der Vorwarnliste

G Gefährdung anzunehmen

R (extrem) seltene Arten und/oder Arten mit geographischer Restriktion, abweichend davon bei Tagfaltern: reliktäres Vorkommen
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Tab. 14: Planungsrelevante Arten (FFH-RL Anhang IV, europäische Vogelarten) nach dem Zielartenkonzept

oder isolierte Vorposten

- nicht gefährdet

i gefährdete wandernde Art (Säugetiere)

! besondere nationale Schutzverantwortung

oE ohne Einstufung
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